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MIETZINSBEITRAG 

Gesuch um Ausrichtung eines Mietzinsbeitrages für das 

Jahr 

Gesuchstellerin / Gesuchsteller 

Name  Vorname 

Strasse / Nr.  Telefon 

PLZ / Wohnort Zivilstand 

Geburtsdatum  Heimatort 

AHV-Nummer  Beruf 

Im Kanton wohnhaft seit Arbeitgeber 

Ehepartner / Ehepartnerin, Partner / Partnerin (eingetragene Partnerschaft oder gefestigtes 
Konkubinat) 

Name Vorname 

Strasse / Nr.  Telefon 

PLZ / Wohnort  Zivilstand 

Geburtsdatum  Heimatort 

AHV-Nummer  Beruf 

Im Kanton wohnhaft seit Arbeitgeber 

Anzahl im gemeinsamen Haushalt wohnhafte Personen 

Erwachsene / Eltern 

Kinder unter 18 Jahren 

Kinder über 18 Jahren in Erstausbildung     

Weitere Personen im gleichen Haushalt     

Im gemeinsamen Haushalt lebende Familienmitglieder (Ehepartnerin / Ehepartner, Konkubinatspartnerin /

Konkubinatspartner und Kinder)

Name Vorname Geburtsdatum Beruf angestellt bei Jahreseinkommen 



In der gleichen Wohnung lebende Personen und Untermieterinnen / Untermieter 

Name Vorname Geburtsdatum Beruf angestellt bei Jahreseinkommen 

Wohnsituation 

Mietwohnung   

Anzahl Zimmer  

Miete gemäss Mietvertrag oder Nachtrag zum Mietvertrag jährlich netto CHF 

Nebenkosten wie Heizung, Warmwasser jährlich  CHF 

andere Kosten wie Hauswart, Multimedianetz usw. jährlich  CHF 

Regelmässige monatliche Ausgaben 

Krankenkassenprämien gemäss KVG CHF 

Fremdbetreuungskosten Kind/er CHF 

AHV-Beiträge nicht erwerbstätige Personen (max. CHF 504.00 pro Jahr)  CHF 

Sonstige regelmässig wiederkehrende Ausgaben CHF 

Jahreseinkommen 

Nettoeinkommen GesuchstellerIn (laufendes Jahr)  CHF 

Nettoeinkommen übrige Familienmitglieder  (laufendes Jahr)  CHF 

Renten AHV/IV/SUVA  (laufendes Jahr)  CHF 

Pension (inkl. Privatversicherung) (laufendes Jahr)  CHF 

Ergänzungsleistung / Hilflosenentschädigung  (laufendes Jahr)  CHF 

Alimente  (laufendes Jahr)  CHF 

Krankenkassenprämienverbilligung (laufendes Jahr)  CHF 

Stipendien  (laufendes Jahr)  CHF 

Ersatzeinkommen (ALV, Krankentaggeld) (laufendes Jahr)  CHF 

Wertschriftenertrag  (Vorjahr)  CHF 

Andere Einkommen / Entschädigungen  (Untermiete, Nebenerwerb etc.)  CHF 

Abzüge (pro Jahr) 

Fahrt zur Arbeit  (nur für Erwerbstätige, max. CHF 912.00 pro Jahr)  CHF 

Verpflegungsmehraufwand  (nur für Erwerbstätige, max. CHF 3200.00 pro Jahr)  CHF 

übrige berufsbedingte Mehrauslagen (CHF 500.00 pro Jahr)  CHF 

Berufliche Vorsorge 2. Säule   CHF 



Vermögen 

Vermögen der erwachsenen Personen CHF 

Auto 

Besitzen Sie ein Auto  ja  nein 

Marke/Typ Kennzeichen Neuwert Jahrgang Km-Stand 

Benötigen Sie das Fahrzeug zwingend aus beruflichen oder gesundheitlichen Gründen? 

 ja  nein 

Falls Ja: Begründung 

Auszahlung des Mietzinsbeitrages (Bank- und PC-Konto angeben) 

Begründung des Gesuches / Bemerkungen 



 

  

Bestätigung 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich / bestätigen wir, alle Fragen verstanden und wahrheitsgetreu 

beantwortet zu haben. Ich bestätige / Wir bestätigen ausserdem, dass ich über folgenden Sachverhalt 

informiert bin:  

- Mietzinsbeiträge werden gewährt, wenn die gesetzlichen, vertraglichen oder sonstigen Leistungen 

Dritter nicht ausreichen. Mietzinsbeiträge können nur auf der Basis des Mietvertrags für den von der 

Gesuchstellerin oder vom Gesuchsteller selbst bewohnten Mietraum erfolgen.  

- Verweigert die antragstellende Person die Mitwirkung oder reicht sie die benötigten Unterlagen nicht 

oder unvollständig ein, ist auf den Antrag nicht einzutreten. Werden bei einer laufenden Ausrichtung 

von Mietzinsbeiträgen die eingeforderten Unterlagen nicht eingereicht, ist die Ausrichtung 

einzustellen.  

- Bezügerinnen und Bezüger von Mietzinsbeiträgen sind verpflichtet, den Vollzugsorganen (der 

Abteilung Soziales und Gesundheit Muttenz) jede Änderung einer für die grundsätzliche 

Bezugsberechtigung oder die Höhe der Bezüge erheblichen Tatsache innert 30 Tagen mitzuteilen.  

- Rechtmässig bezogene Mietzinsbeiträge sind grundsätzlich nicht rückerstattungspflichtig. Personen,  

  die Mietzinsbeiträge bezogen haben, müssen diese in entsprechendem Umfang zurückerstatten, als  

  ihnen nachträglich gesetzliche oder vertragliche Leistungen Dritter für den Beitragszeitraum  

  zufliessen. Wer durch unwahre oder unvollständige Angaben oder in anderer Weise die  

  unrechtmässige Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen erwirkt, hat die zu Unrecht bezogenen  

  Mietzinsbeiträge zurückzuerstatten.  

 

 

    Die Vollständigkeit und Richtigkeit 

    dieser Angaben bestätigt: 

 

     (bei Ehepaaren, eingetragener Partnerschaft, gefestigtem  

    Konkubinat benötigt es die Unterschrift beider Personen) 

 

     

    ------------------------------------------------------- 

 

 

Ort und Datum    ------------------------------------------------------- 

 

Belege (Kopien als Beilage zum Gesuch)      

 

− Kopie Personalausweis aller Personen der Unterstützungseinheit  

− Kopie Mietvertrag  

− Kopie Krankenkassenpolicen und letzte Prämienrechnung aller Personen aus der Unterstützungseinheit  

− Kopien der letzten drei Lohnabrechnungen, auch allfällige Ersatzeinkommen wie Arbeitslosengeld,    

   IV-/PK-Renten, Ergänzungsleistungen, Hilflosenentschädigung, SUVA-Rente etc.  

− Beleg über Anspruch auf Individuelle Prämienverbilligung oder Auszahlungsbeleg  

− Kopie Ausbildungsnachweis bzw. Unterlagen über eventuelle Einkünfte der Kinder (wie z.B.  

   Lehrvertrag, Rentenverfügung, Stipendien etc.)  

− Details zur Veranlagungsverfügung Staats- und Gemeindesteuer definitiv oder Kopie der  

   ausgefüllten Steuererklärung  

− Belege über familienexterne Kinderbetreuung  

− Belege für weitere wiederkehrende notwendige Aufwendungen (z.B. Unterhaltszahlungen, Kosten  

   für eine Therapie etc.)  

− Belege für weitere regelmässige Ausgaben oder Einnahmen   

−  Kontoauszüge der letzten drei Monate aller Personen der Unterstützungseinheit 


